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Bachelorstudiengang Informatik und Kommunikationssysteme 
 

Liste der EFZ, die den direkten Zugang zum entsprechenden Studiengang 
ermöglichen 

 
 
 
Um zu einer Fachhochschule (FH) zugelassen zu werden, müssen Inhaber/innen eines EFZ eine 

Berufsmaturität, Fachmaturität oder eidgenössische Maturität erwerben. 

 
Wenn Bewerber/innen über ein EFZ in einem nicht mit dem gewählten Studienbereich verwandten 

Beruf verfügen (EFZ nicht in der nachfolgenden Liste aufgeführt), entscheidet die Direktion der 

Hochschule, nach Stellungnahme des Lenkungsausschusses des Studienbereichs und eines 

Mitglieds des Bildungsausschusses, das nicht die betroffene Hochschule vertritt, über die 

erforderlichen Ergänzungen zu der bereits erworbenen Arbeitswelterfahrung (berufliche 

Grundbildung in einem mit dem gewählten Studienbereich nicht verwandten Beruf, vgl. Art. 3 des 

Reglements über die Zulassung) 

 
 
 

Bezeichnung der EFZ 

Automatiker/in 

Automatikmonteur/in 

Betriebsinformatiker/in 

Elektroniker/in 

Gebäudeinformatiker/in 

ICT-Fachmann/-frau 

Informatiker/in 

Interactive Media Designer 

Mediamatiker/in 

Multimediaelektroniker/in 

Netzelektriker/in 

Telematiker/in 

 

  


